
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/7/26 2006/14/0016
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.2006

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §6 Z1;

Rechtssatz

Dass es sich bei der Anscha7ung der in Rede stehenden Liegenschaft, deren betriebliche Notwendigkeit im

Verwaltungsverfahren auch näher geschildert wurde, um eine Fehlmaßnahme gehandelt hätte, wird von der

Beschwerdeführerin nicht behauptet. Damit durfte die belangte Behörde davon ausgehen, dass die

Anscha7ungskosten dem Teilwert der erworbenen Liegenschaft entsprachen, in dem auch der Wert, den ein

Wirtschaftsgut für den Betrieb hat, zum Ausdruck kommt, und den der Erwerber des ganzen Betriebes im Sinne der

Erwerbs>ktion des § 6 Z 1 EStG 1988 auch für dieses Wirtschaftsgut ansetzen würde. Dieser Zusammenhangswert

einzelner Wirtschaftsgüter im betrieblichen Gefüge bedingt auch, dass der Teilwert wesentlich vom

Einzelveräußerungspreis (gemeinen Wert) oder Verkehrswert eines Wirtschaftsgutes abweichen kann.
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